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Die Erfüllung etwaiger steuer- und versicherungsrechtlicher Verpflichtungen obliegt dem Verein und dem/der Spieler/Spielerin. 
Beim Vereinswechsel wird die Spielberechtigung für den neuen Verein gemäß §§ 31 bis 34 der Spielordnung DHB erst nach 
dem erfolgten Nachweis der Abmeldung beim früheren Verein und Vorlage des bisherigen Spielausweises beim HVMV erteilt.

                Schließen einen Vertrag im Sinne der §§ 31 bis 34 der Spielordnung des DHB. Der Spieler/die Spielerin verpflichtet 
sich, für die Zeit

Handball zu spielen. Alle sonstigen Rechte und Pflichten zwischen dem Verein und dem Spieler/der Spielerin sind 
gesondert vertraglich vereinbart.

   
(Version / Stand: 01.07.2025)

Verein Vereinsvertreter

und

Spieler / Spielerin

Straße / Hausnummer PLZ / Wohnort

Geburtsdatum Geburtsort Spielausweisnummer

vom bis für den Verein

in der Spielklasse (bitte ankreuzen)

Ort / Datum

Unterschrift Spieler Unterschrift und Stempel Verein
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